1. a) in welche Rechtsgebiete lässt sich das öffentliche Wirtschaftsrecht aufteilen? 
    b) Nennen Sie für jedes Gebiet ein Gesetz. 2 P

1 a:
Wirtschaftsverfassungsrecht, Wirtschaftsverwaltungsrecht

 b:
GG




GewO

2. a) Nennen Sie ein Gesetz aus dem Bereich des privaten Wirtschaftsrechts.

    b) Warum gehört dieses Gesetz nicht zum öffentlichen Wirtschaftsrecht?

    c) Nennen Sie eine Organisationsform für eine juristische Person des Privatrechts. 3 P

2 a: 
GmbH

b:  
Weil es Zusammensetzung, Organisation, Organe etc. einer juristischen Person des Privatrechts regelt und daher nicht mit öffentlichen Wirtschaftsrecht zu tun hat.

c: 
AG

3. a) Nennen Sie zwei Ziele, die der Staat hauptsächlich durch seine Einwirkung auf die         Wirtschaft im Rahmen des Wirtschaftsverwaltungsrechts verfolgt.
    b) Welchem der beiden Ziele würden Sie der Erhebung von Abgaben eher zuordnen?          4 P

3a:
Wirtschaftsaufsicht, Wirtschaftslenkung

3b:
Wirtschaftslenkung (durch Fordern von Geld)

4. a ) Beschreiben Sie kurz die charakteristischen Merkmale folgender Abgabenarten:
         Steuern, Gebühren, Beiträge
    b) Nennen Sie für jede Abgabenart ein Beispiel. 6 P

4a
Steuern (definiert in § 3 (1) Ao)

· Geldleistungen ohne Gegenleistung des Staates für eine besondere Leistung

· Erhebungszweck ist die Erzielung von Einnahmen

· Allen auferlegt, die den Tatbestand erfüllen an die die Leistungspflicht geknüpft ist

· Die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein, z. B. Einsatz als Lenkungssteuer möglich

Gebühren

· ohne bundesgesetzliche Definition

· gesetzliche Grundlage z. B. § 73 (2) HwO

-    Erhebung für tatsächlich in Anspruch genommene Leistung des Staates
1. Prinzip: kostendeckung in vollem Umfang begrenzt die mögliche            Höhe der erhobenen Steuer nach oben


2. Prinzip: Äquilvalenz: Gebühr darf nicht außer Verhältnis stehen zu dem was beantragt wurde (z. B. Umweltsektor, wenn die Erhebenung von Daten für eine Auskunft sehr aufwändig ist)

Beiträge

· ohne bundesgesetzliche Definition

· gesetzliche Grundlage z. B. § 3 (2) HwO

· im Gegensatz zu Gebühren reicht hier bereits die Möglichkeit der Inanspruchnahme der staatlichen Leistung aus. Ob sie tatsächlich in Anspruch genommen wird spielt keine Rolle.

4b
Steuer: Z: B: Gewerbesteuer

Gebühr: Gebühr des Einwohnermeldeamtes für eine neu ausgestellten        Personalausweis

Beitrag: z. B. Erschließungskosten für den Asbau einer öffentlichen Straße ($ 127 BauGB)

5 a) Welche Aufgaben sollen die Gewerbebehörden durch die Anwendung der           Gewerbeordnung grundsätzlich für die Allgemeinheit erfüllen?
   b) Zu welchem der beiden in Frage 3 angesprochenen Ziele gehört diese Abgabe? 4 P

5a
Die Gewerbebehörden sollen grundsätzlich jede Art von Gefahren abwehren, die von wirtschaftlicher Tätigkeit für die Allgemeinheit ausgehen. Hieru stehen ihnen verschiedene präventive und repressive Maßnahmen zur Verfügung.

5b
zum Ziel der Wirtschaftsaufsicht

6 a) Sind Gesetzte des Wirtschaftsverwaltungsrechts hauptsächlich Gesetze des 
       Bundes oder der Gesetze der Länder?
   b) Nennen Sie eine für solche Gesetze im GG vorgegebene Kompetenzgrundlage. 2 P

6a
Hauptsächlich Gesetze des Bundes, vgl. GewO, GastG, HwO – gelten alle bundesweit einheitlich

6b
Art. 30, 70. 72 und 74 (1) nr. 11 GG. Das Recht der Wirtschaft fällt unter die konkurrierende Gesetzgebung, wobei hier der Bund von seiner Gesetzgebungsbefugnis Gebrauch gemacht hat, die länder haben hier keine Befugnis zur Gesetzgebng.

7 ) Hat der Bund oder haben die Länder prinzipiell die Aufgabe, für die Ausführung      von Wirtschaftsverwaltungsgesetzen die Behörden einzurichten und das      Verwaltungsverfahren zu regeln? Nennen Sie dazu die Bestimmungen im GG. 2 P 

7 Prinzipiell die Länder, Art. 30, 83, 84 (in 1): „die Einrichtung der Behörden und das Verwaltungsverfahren“)GG, allerdings gibt  Art. 87 (3) GG dem Bund die Möglichkeit, in Bereichen eigener Gesetzgebung selbständig entsprechende Behörden einzurichten (vlg. §155 (2) GewO oder z. B. die BAG zur Überwachung der Einhaltung der Maut)

8 a) Was ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag?
   b) Ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine Organisation des privaten        oder des öffentlichen Rechts?
   c) Nennen Sie eine Bestimmung der HwO, durch die dem dt. Industrie und        Handelskammertag und dem Deutschen Handwerkskammertag Aufgaben im        Hinblick auf die Untersagung einer Betriebsausübung eingeräumt wird. 6 P 

8a 

Er ist die Trägerorganisation aller deutschen IHK´s, also der Dachverband

8b

Er ist ein eV., also eine juristische Person (und damit eine Organisation) des privaten Rechts. Mangels gesetzlicher Grundlage ist eine Organisationsform des öffentlichen Rechts nicht möglich. Aber auch als private Organisation ist der DIHK-T in Normen erwähnt, vgl. § 16 (4) 5 1 HwO.

8c
Eben diese genannte § 16 (4) S. 1 HwO, die Schlichtungskommission aus Mitgliedern von DIHK-T und DHWK-T

9 a) Welche Rechtsform hat eine Handwerksinnung?

   b) Wer kann Mitglied bei einer Handwerksinnung sein?
   c) Besteht Zwangsmitgliedschaft für Handwerksinnungen?
   d) Wer beaufsichtigt die Handwerksinnungen?
   e) Handelt es sich dabei um Rechts- oder um Fachaufsicht?
   f) Wofür können die Handwerksinnungen Beiträge und Gebühren erheben? 6 P

9a
Körperschaft des öffentlichen Rechts, § 53 S.1 HwO

9b
-     Inhaber von Betrieben des gleichen zulassungspflichtigen Handwerks

· oder des gleichen zulassungsfreien Handwerks

· oder des gleichen handwerksähnlichen Gewerbes

· oder solcher Handwerke oder handwerksähnlicher Gewerbe, die sich fachlich oder wirtschaftlich nahe stehen, § 52(1) S.1 HwO

9c
nein, keine Zwangsmitgliedschaft, die Mitgliedschaft ist freigestellt, vgl. § 52 (1) S.1 Halbs. 2 HwO: „können zusamentreten“ oder auch § 58 (1) S. 1 Halbs.1 HwO: „Mitglied bei der Handwerkkammer kann jeder .... werden, der,,,“ – also keine Formulierung wie „Mitglied ist, wer....“

9d
Die Handwerkskammer des entsprechenden Bezirks, in dem die Handwerksinnung ihren Sitz hat, § 75 S.2 HwO.

9e
Es handelt sich um reine Rechtsaufsicht, § 75 S. 2 HwO, „Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass Gesetz und Satzung beachtet ... werden“. Hier kann nicht in Ermessen eingegriffen werden, das ist Kennszeichen von Selbstverwaltung

9f
Beiträge für die der Innung „erwachsenden Kosten“, vgl. §73 (1) S.1 HwO und zu genaueren Erläuterung dieser kosten §73 (1) S. 2 HwO

10 a) Nennen Sie aufgaben, die zur „kommunalen Daseinsvorsorge“ gezählt werden.

     b) Wo finden sich entsprechende Hinweise in der Bay.Verfassung + Bay.GO? 4 P
10a
z. B. örtlicher Verkehr, Straßenbau, Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, licht, Gas und Elektrizität, Ortsplanung, Feuersicherheit, Gesundheit, Erwachsenenbildung u.v.a.m

10b
Art. 83 (1) BV, Art. 57 (1) GO

11 a) Muss ein Träger öffentlicher Gewalt (z.B. Bund, Länder, Gemeinden, Sparkassen,          Industrie- und Handelskammern, Rundfunkanstalten usw.) Aufgaben der          Daseinsvorsorge in öffentlich-rechtlichen Organisations- und Handlungsformen          durchführen?

    b) Genießen Träger öffentlicher Gewalt Vertragsfreiheit oder unterliegen sie einem          Kontrahierungszwang unter Bindung an die Grundrechte? 4 P
11a
Nein, lediglich bei den hoheitlichen Aufgaben ist es dem Träger öffentlicher Gewalt nicht möglich, auf eine privatrechtliche Rechtsform auszuweichen. So wäre etwa eine Oberbürgermeister GmbH nicht zulässig.

11b
Träger öffentlicher Gewalt sind über Art. 1(3) GG and die Grundrechte gebunden und verfügen daher nicht über die klassische Vertragsfreiheit des Privatrechts.

12 a) Dürfen Gemeinden ein U errichten, um im wirtschaftlichen Wettbewerb Gewinne          zu erzielen? Begründen Sie Ihre Antwort aus Art. 87 BayGO.

     b)Verbietet § 65 BHO dem Bund entsprechende unternehmerische Tätigkeit? 4 P

12a
Nein, da Basis dieser geplanten Unternehmenserrichtung ein öffentlicher Zweck sein muss, Art. 87 (1) A. 1 Nr.1 GO

12b
Ja, § 65 (1) Nr. 1 BHO schreibt ebenfalls einen „angestrebten Zweck“ vor, was einen öffentlichen Zweck meint. Dabei verbietet die BHO dem Bund nicht generell eine wirtschaftliche Betätigung, da diese aber nicht sein sollte, ist sie nur unter sehr eingeschränkten Vorraussetzungen zulässig, vgl. § 65 (1) Nr. 1 – 4 BHO

13. Erläutern Sie die Problematik erwerbswirtschaftlicher Betätigung der öffentlichen       Hände im Hinblick auf das Prinzip der Steuerstaatlichkeit und auf die Garantie des      Grundrechts der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 6 P
13
Diese Problematik setzt an der Differenzierung zwischen Staat und Privatunternehmen an. Der Staat finanziert sich hauptsächlich durch Steuern, die ihm die Privatunternehmen zahlen müssen. Er trägt daher nie das Risiko insolvent zu werden und vom Markt zu verschwinden. Macht er nun Privatunternehmen zusätzlich noch Konkurrenz, verringert dies hier die Möglichkeit, Gewinne auf privater Seite zu erzielen. Die Staat will die „Kuh“ in so einem Fall gleichzeitig melken und schlachten, dies widerspricht sich und kann daher nur sehr eingeschränkt zugelassen werden.


Zudem garantiert der Staat die Berufsfreiheit (Art. 12 GG) und sollte daher den Markt freihalten für die Privatunternehmen. E mehr er den Markt, dessen Rahmenbedingungen er selbst gesetzt hat, auch noch aktiv selbst betreibt, desto eher und umfangreicher schränkt er faktisch die Berufsfreiheit ein. Sie wird trotz des Staates als Grundrecht und damit Abwehrrecht der Bürger gegen den Staat inhaltlich ausgehöhlt.

14 a) Welche Bezeichnung findet sich im EG-Vertrag für „Subventionen“? 
         Nennen Sie die einschlägigen Bestimmungen.

     b) Sind „Subventionen“ nach dem EG-Vertrag grundsätzlich zulässig?

     c) Welchen Zweck verfolgen die entsprechenden Regeln des EG-Vertrags? 6 P
14a
Der EGV spricht in seinem Abschnitt 2 von „staatlichen Beihilfen“ und lässt dies relativ weit offen, es sind „Beihilfen gleich welcher Art“, Art. 87 (1) EGV

14b
Grundsätzlich nicht, da die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb zu verfälschen droht, Art. 87 (1) EGV. Es gibt allerdings eine Reihe von Ausnahmen, vgl. Art. 87 (2) (3), 88 und 89 EGV.

14c
Diese Regeln versuchen den europäischen Binnenmarkt möglichst sich selbst zu überlassen, damit er sich volkswirtschaftlich selbst reguliert und im Gleichgewicht hält. Eingriffe von staatlicher Seite verzerren betriebswirtschaftliche Maßnahmen sowohl des von der Beihilfe „betroffenen“ Unternehmens als auch die der Konkurrenten. 


Die nach dem EGV zulässigen Subventionen versuchen lediglich erhebliche Nachteile auszugleichen (vgl. z.B. Art. 87 (2) b EGV) oder positive Entwicklungen zu verstärken (vergl. z.B. Art. 87 (3) b EGV)

15. Der in § 12 StWG vorgeschriebenen Übersicht der Bundesregierung über       Finanzhilfen muss gemäß § 12 III StWG eine Übersicht über Steuervergünstigungen       beigefügt werden. Nennen Sie zwei Unterschiede rechtlicher und/oder       wirtschaftlicher Art zwischen direkten Subventionen + Steuervergünstigungen. 4 P
15
Direkte Subvention

- rechtlich:
tatsächliche Förderung eines Unternehmens, nur selten mit gesetzlicher Grundlage (z. B. Film- oder Steinkohleförderung), of lediglich per angewendeten Gleichheitsgrundsatz (art. 3 GG), da Teil der Leistungsverwaltung

- wirtschaftlich:
echte Ausgabe, als Geldfluss and den Subventionsnehmer 

Steuervergünstigungen

- rechtlich:
gesetzliche Grundlage unbedingt nötig, da Teil der Eingriffsverwaltung, Steuergesetze müssen auch Ausnahmen zur Steuererhebung regeln; gilt für alle Betroffenen die den Tatbestand erfüllen

- wirtschaftlich:
keine Ausgabe für den Staat, lediglich geringere Einnahme in der betroffenen Steuerart. Staat finanziert sich aber über Steuern, also Benachteiligung der nicht von der Steuervergünstigung betroffenen Bürger, die den Steuerverlust hier durch andere Steuern ausgleichen müssen; Stervergünstigungen begünstigen Großverdiener und betreffen nur die, de überhaupt Steuern bezahlen.

16. Was versteht das Wirtschaftsverwaltungsrecht unter einem Gewerbe? Nennen und       erläutern Sie drei Merkmale. 6 P
16
Unter einem Gewerbe nach § 1 GewO versteht man in Anlehnung an die Definition des § 15 (2) S. 1 EstG eine

· selbständige nachhaltige Betätigung die zum Aufbau und zur Sicherung einer Lebensgrundlage geeignet ist. (also z. B. ein Handwerk, das man lernen kann und von dem man später einmal leben möchte)

· mit der Teilnahme am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr (also eine normale Tätigkeit, die nicht gemeinnützig ist oder ideal ist)

· mit der Absicht dabei Gewinn zu erzielen (die Absicht reicht, es ist nicht entscheidend ob dabei tatsächlich Gewinn erzielt werden konnte)

· und die nicht nach § 6 (1) GewO per Legaldefinition kein Gewerbe ist (z. B. Lehrerberuf oder auch Verwaltung eigenen Vermögens).

17. Begründen Sie, warum – ausnahmsweise – gemäß § 55 I Nr. 1 GewO       Reisegewerbetreibende auch diejenigen sind, die „unselbständig in eigener Person“       Waren feilbieten und dafür eine Reisegewerbekarte benötigen. 4 P
17
Weil Zielsetzung dieser Norm der Schutz des Bürgers vor Gefahren ist, die von wirtschaftlicher Tätigkeit ausgehen, nämlich hier davon, dass Vertreter die Menschen zuhause aufsuchen und etwas verkaufen versuchen.


Diese sind meist gut in einem Netz organisiert und daher bringt es aus Schutz-Sicht wenig, auf die Zuverlässigkeit des Firmeninhabers zu achten, denn die Gefahr geht von den Vertretern selbst aus (Überreden, drohen etc.). Daher werden diese auch als unselbständig arbeitende Vertreter als Reisegewerbetreibende behandelt, die eine Reisegewerbekarte benötigen, um tätig zu werden.

18. Ist für die Ausübung folgender Gewerbe eine „Zulassung“ 
     (Erlaubnis, Genehmigung, Konzession, Bewilligung) erforderlich?

a) Buchhandel

b) Bewachungsgewerbe

c) Gebrauchtwagenhandel

d) Reisegewerbe

e) Verabreichen alkoholfreier Getränke

     Begründen Sie ihre Antworten möglichst mit Heinweisen auf einschlägige gesetzliche      Bestimmungen. 6 P

18a
Nein, erlaubnisfrei als stehendes Gewerbe, lediglich ausweispflichtig § 14 (1) 5 1 GewO

18b
„Erlaubnis“ nötig gemäß §34 a (1) 5.1 GewO

18c
erlaubnisfrei, aber Gebrauchtwagenhändler muss seine Zuverlässigkeit mittels Führungszeugnis nachweisen, §38 (1) S. 1 Nr. 1b GewO, da überwachungsbedürftiges Gewerbe

18d
Erlaubnis nötig: Reisegewerbekarte, § 55 (2) GewO

18e
Erlaubnispflichtig, sofern in einer Gaststätte, § 1 (1) Nr. 1 und § 2 (1) S. 1 GastG; erlaubnisfrei, sofern Getränkeautomat § 2 (2) Nr. 3 GastG oder beim Stehimbiss §2 (3) GastG eines Lebensmitteleinzelhändlers oder ???? (war auf meiner Kopie leider nicht mehr zu lesen)

19 a) Darf einem Gewerbetreibenden, der ein stehendes Gewerbe anfängt, ohne dies der           zuständigen Behörde anzuzeigen, eine Geldbuße auferlegt werden?

     b) Kann außerdem die Fortsetzung des Betriebes gemäß § 15 II 1 GewO verhindert          werden?

     c) Kann ferner gemäß § 35 I 1 die Ausübung des Gewerbes wegen Unzuverlässigkeit          untersagt werden?  3 P
19a
Ja, denn die unterlassene Gewerbeanzeige stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, max. 1000 € Geldbuße, vgl. § 146 (2) Nr. 1 (3) a.E. GewO

19b
Nein, Fortsetzungsverbot ist nicht möglich, Gewerbeanmeldung ist keine Erlaubnis i. S. von § 15 (2) S. 1 GewO

19c
nein, unterlassene Gewerbeanmeldung begründet keine Unzuverlässigkeit i. S. d. §35 (1) S.1 GewO. Dies kann aber z. B. durch mehrere angefallene und nicht bezahlte Bußgelder begründet sein, etwa durch eben unterlassene Gewerbeanmeldung (erreichen eines Schwellenwertes nötig).

20 a) Unter welchen Voraussetzungen kann eine Gaststättenerlaubnis mit Auflagen          verbunden werden?

     b) Können Auflagen auch nachträglich erteilt werden? 3 P
20 a
Sofern die Auflagen des Anforderungen der § 5 (1) Nr. 1 –3 GastG entsprechen, also dem Schutz von Gästen, Mitarbeitern oder Nachbarn/Umwelt dienen, sind sie „jederzeit“ möglich § 5 (1) GastG, also auch nach Erteilung der Erlaubnis.

21. Nennen Sie die drei Arten der Gebietskörperschaften in Bayern. 2 P
21
Gemeinden, Landkreise, Bezirke

22. Wo finden sich im GG und in der Bay.V verfassungsrechtliche Garantien für die       kommunale Selbstverwaltung? 2 P

22
In Art. 28 (2) GG und Art. 11 (2) BV, ggf. in der BV noch die Ausführungen über den eigenen Wirkungskreis der Kommunen, Art. 83 (1) und (4) BV.

23. Welche Gebietskörperschaften fallen unter den Begriff „Gemeindeverbände“ im       Sinne des Art. 28 II 2 GG? 2 P
23
Die Landkreise, denn die Bezirke sind eine bayerische Besonderheit und können daher grundgesetzlich (Bundesgesetz) nicht erfasst sein.

24. Wer wählt 
      a) den Gemeinderat

      b) den ersten Bürgermeister

      c) die weitern Bürgermeister

     Begründen Sie ihre Antworten mit Hinweisen auf Bestimmungen der Bay.GO. 2P
24 a
Die Gemeindebürger, Art. 17 GO. Das sind nach Art 15 (2) GO die Gemeindeeinwohner Art. 15 (1) S.1 GO die in ihrer Gemeinde das Recht besitzen, an den Gemeindewahlen teilzunehmen, vgl. Art. 1 –2 GLkrWG

24b
gleiche Antwort wie a

24c 
Der Gemeinderat, Art. 35 (1) S.1 GO, also der erste Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder, Art. 31 (1) GO

25. Welche Rechtsnatur hat ein Bebauungsplan?

      a) Verwaltungsakt

      b) Rechtsverordnung

      c) Satzung

      d) Verwaltungsvorschrift

      e) öffentlich-rechtlicher Vertrag

      Begründen Sie Ihre Antwort aus dem Baugesetzbuch. 2 ?
25 
Antwort c, die Gemeinde beschließt den Bebauungsplan als Satzung, § 10 (1) BauGB

26. a) Warum kann der erste Bürgermeister keinen Bebauungsplan erlassen?

      b) Unter welchen Voraussetzungen kann ein beschließender Ausschuss          (Gemeinderat) den Erlass von Bebauungsplänen beschließen.4 P
26a
Weil es sich beim Erlass eines Bebauungsplanes um eine Angelegenheit von grundsätzlicher Bedeutung für die Gemeinde handelt, über die der Gemeinderat als grundsätzliches Verwaltungsgremium der Gemeinde (Art. 29 GO) entscheiden muss. Eine Übertragung dieser Befugnis auf den Bürgermeister schließen die einzelnen Bestimmungen des Art. 37 GO aus.

26b
Indem der Gemeinderat beschließt, die Befugnis zum Erlass von Bebauungsplänen auf einen beschließenden Ausschuss z. B, Stadtplanungsausschuss zu übertragen. Diese Möglichkeit räumt Art. 32 (2) S.1 GO ein, die Ausnahme „Erlass von Satzungen“ des Art. 32 (2) S.2 Nr. 2 GO ist nicht einschlägig, da in ihr Bebauungspläne ausdrücklich ausgenommen sind.


Der Gemeinderat kann den entsprechenden Ausschussbeschluss allerdings nachprüfen, Art. 32 (3) GO

27. Ist die Aufstellung der Bauleitpläne eine Aufgabe des Freistaates Bayern oder der      Gemeinden? Begründen Sie ihre Antwort aus dem Baugesetzbuch. 1 P
27
Es ist Aufgabe der Gemeinden, vgl. §1 S.1 BauGB, und zwar in deren eigener Verantwortung, vgl. §2 (1) S.1 BauGB

